
Pensionskasse der Stadt Zug 
 
 

Pensionskasse der Stadt Zug 
c/o Libera AG · Stockerstrasse 34 · Postfach · CH-8022 Zürich · Telefon +41 43 817 73 00 · Telefax +41 43 817 73 99 

Mitgliedschaft nach Artikel 4 Absatz 4 und 5 des Vorsorgereglements 
(Dieses Formular ist durch den Arbeitnehmer auszufüllen) 
 
1. Personalangaben 

Arbeitgeber       

Personal-Nummer       

Name       

Vorname       

SozVers-Nummer       

   
2. Zugehörigkeit zu einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule (Absatz 4) 
  
Artikel 4, Absatz 4 
Arbeitnehmer, die gemäss Absatz 2 Buchstaben b. oder e. nicht obligatorisch zu versichern sind und 
nicht bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, können sich bei der Pensionskasse 
freiwillig versichern lassen. 
 
Ich bin bereits in einer Vorsorgeeinrichtung versichert                            Ja                    Nein 
 
 3. Zugehörigkeit zu mehreren der Pensionskasse angeschlossenen Arbeitgebern (Absatz 5) 
 
Artikel 4, Absatz 5 
Nicht obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer, die bei mehreren bei der Pensionskasse 
angeschlossenen Arbeitgebern insgesamt einen Jahreslohn erzielen, der den Betrag der 
maximalen einfachen AHV-Altersrente übersteigt, können sich bei der Pensionskasse freiwillig 
versichern lassen. 
 
Ich bin noch bei folgenden der Pensionskasse der Stadt Zug angeschlossenen Arbeitgeber tätig: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

………………………………….. 

Ort, Datum 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Arbeitnehmer 

 


